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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 30.11.2016 

bezüglich der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Legdener 

Straße/Kirchstraße“ im Ortsteil Holtwick  

  

Anlage I zur SV IX/443 

 

Der Hinweis, dass aus Sicht der Unteren Landschaftsbehörde die Eingriffe in den 

Naturhaushalt zu bilanzieren und auszugleichen sind, wird zur Kenntnis genommen. Die 

Bilanzierung der Eingriffe und Festlegung des erforderlichen Ausgleichs erfolgt im Rahmen 

der verbindlichen Bauleitplanung.   

 

Beschlussempfehlung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 




